
Bekanntgabe der Niederlegung 
 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Kommunalwahl am Sonntag, 08. März 2026 
der Gemeinde Bischbrunn 
 

 
 
 

I.  Die Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahl am Sonntag, 
08. März 2026 der Gemeinde Bischbrunn wurde am 09.02.2026 erlassen. 

 
 
II. Sie liegt in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 

Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld, Erdgeschoss, 
Zimmer 2 (Ordnungsamt) gemäß § 33 Abs. 1 der Geschäftsordnung der 
Gemeinde Bischbrunn zur Einsicht während der allgemeinen 
Geschäftsstunden auf. 

 
 
Marktheidenfeld, den 09.02.2026 
 
 

 






